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(1) Die Arbeitsvermittlung hat dahin zu wirken, daß freie Stellen durch möglichst
geeignete Arbeitskräfte besetzt werden. Dabei sind einerseits die besonderen Verhältnisse
der freien Arbeitsplätze, andererseits die berufliche und körperliche Eignung sowie die
persönlichen und Familienverhältnisse und die Dauer der Arbeitslosigkeit des Bewerbers
zu berücksichtigen, soweit die Lage des Arbeitsmarktes es gestattet.

(2) Die Berufsberatung hat einerseits die körperliche und geistige Eignung, die
Neigung und die wirtschaftlichen und Familienverhältnisse der Ratsuchenden, andererseits
die Lage des Arbeitsmarktes und die Berufsaussichten angemessen zu berücksichtigen. Sie
bat die Interessen eines besonderen Berufes allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen
Gesichtspunkten unterzuordnen.

—X

(1) Arbeitsvermittlung und Berufsberatung sind unparteiisch, insbesondere ohne
Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu einer Vereinigung, auszuüben. Die Frage nach der
Zugehörigkeit zu einer Vereinigung ist untersagt.

(2) Die Frage nach der Zugehörigkeit zu einer Vereinigung ist zulässig,
1. soweit es sich um Betriebe im Sinne des 867 des Betriebsrätegefetzes handelt,

2. wenn die Arbeitsvermittlung von einem Arbeitsnachweise ausgeübt wird, der von

einer wirtschaftlichen Vereinigung von Arbeitnehmern errichtet ist und satzungs
gemäß nur an deren Mitglieder Arbeit vermittelt.

(3) Den Arbeitsnachweisen ist es untersagt, einen Arbeitnehmer zum Zwecke der
Nichteinstellung ungünstig zu kennzeichnen oder sonst an einer Maßregelung von Arbeit

nehmern oder an einer entsprechenden Maßnahme gegen Arbeitgeber mitzuwirken. Die

Bestimmungen des 603 werden hierdurch nicht berührt.

§60

(1) Die Reichsanstalt übt die Arbeitsvermittlung und Berufsberatung unentgelt
lich aus.

(2) Nichtgewerbsmäßige Einrichtungen zur Arbeitsvermittlung oder Berufs—
beratung, die außerhalb der Reichsanstalt stehen, dürfen Gebühren zur Deckung der
Unkosten erheben. Der Reichsarbeitsminister erläßt nach Anbörung des Verwaltungsrats
der Reichsanstalt hierüber nähere Bestimmungen.

§62
(1) Soweit ein Tarifvertrag besteht, darf die Vermittlung beteiligter Arbeitnehmer

an beteiligte Arbeitgeber, sofern dem Arbeitsvermittler die Beteiligung bekannt ist, nur
zu tariflich zulässigen Bedingungen erfolgen.

(2) Soweit der Abschluß eines Arbeitsvertrages gegen die im Berufs ortsüblichen
Mindestlohnsätze verstoßen würde, hat der Arbeitsvermitler eine Vermittlung abzulehnen.
Im übrigen hat sich der Vermittler einer Einwirkung auf die Lohnhöhe ju enthalten;
Auskunftserteilung über die ortsüblichen Lohnfäbe gilt nicht als Einwirkung.

5§64
Der Arbeitsvermittler ist berechtigt und auf Verlangen verpflichtet, Auskunft über

Besonderheiten einer offenen Stelle, die für den Arbeitsuchenden von Bedeutung sein
können, sowie über besondere Eigenschaften eines Arbeitsuchenden, die für seine Eignung
für die Stelle wichtig sein können, zu geben, wenn ihm diese Besonderheiten oder beson—
deren Eigenschaften amtlich bekannt geworden sind, und wenn es besondere Umstände —

namentlich die Aufnahme in die Hausgemeinschaft — rechtfertiqen.

§ 65
(1) Der Reichsarbeitsminister kann nach Anhörung des Verwaltungsrats der Reichs—

anstalt anordnen, daß Arbeitgeber die bei ihnen vorhandenen offenen Arbeitsplätze bei dem
zuständigen Arbeitsamte anzumelden haben. Die Anmeldepflicht darf sich nur auf Arbeits-
plätze für Arbeitnehmer erstrecken, die der Kranken, oder Angestelltenversicherung unter
liegen, sie darf sich nicht erstrecken auf Arbeitsplätze in der Landwirtschaft und Hauswirt
schaft und in solchen Betrieben, die weniger als fünf Arbeitnohmer beschäftigen. Die An—
meldepflicht kann auf bestimmie Bezirke und Berufe beschränkt werden.

(2) Abs.1 findet keine Anwendung auf Arbeitsplätze, die durch Ausstand oder Aus
sperrung freigeworden sind.


